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W E R H E U T E N O C H N I C H T 8 E V O L T I E R T . ... . . . 

Seit einem halben Jahr , als am Dies academicus sich zum e r stan mal so 

etwas wie Widerstands~il le unter den Zürche~ Studenten regte , wird an 

unserer Universitat und in unsere~ Parlam~ntGn über Hochschulrefor~ 

geschwatz t . uas Einverst5ndnis ist gross : Die Strukturen sind überalt~rt 

neue iliege müssen gefunden werden , der persdnliche Kontakt kommt zu 

kurz , -dan Student~n fenlt ganz einfach die psychologischc betreuung usw . usw . 

Je mehr und je "wissenschaftlicher " übar Hochschulreform palavert wird , 

desto weniger geschieht in unserer Universit~t . Seit Jahren ist man sich 

darüber einig , dass die grossen n1agist r alvor l esungen und Seminarien durch 

k l e ine Ar be i tsgruppen un d rnodorne 111ethoden de r Wi sse nvermi t tlung er se l z t 

werden müssen . ~ünktlich erhalten wir zu Semest erbeginn dasselbe blaue 

Büchlein wi e vor einem Jahr , in dem di~ ma~istralvorlesungen angekündiqt 

werden . Seit Jahren wiroversichert , dass m?.n nur auf die Vorschl age der 

offenbar dés interessierten Studenten wartc . was die Phil . I - Fakultat 

nicht hindert , konkrete Vo r stdsse zur Trennung des Cermanistikstudiuns ir. 

Literatur und Linguistik , zur Abschaf f unq des Lnteins für Sozialwissen

schaften oder zur linführung ein2s Lehrstuhles für Theatarwissenschaftcn 

mit fadcnscheinigen Bcoründung~n nb_ulehn~n . 

Jedermann betont , dass dic ~tudenten unh~dinqt mitbestimmcn müss~n , 

aber der ~enatsausschuss geht nicht Ginm21 ~uf die bescheidene reformi

stischc Forderung n~ch einer studentischen ZwEi~rvertretung im ~enat 

ein . Unser "Kdnig" t<..bnig betont vor dem Kantonsrat , dass die UniversiL·t 

autonom sein und Jemokratisch v~rwall8t wcrden müss8 - was ihn nicht 

hindert, zusammen mit 8iner kleinen Creme von professorel8n Politikern 

einen Universit8tsgesetzesentwurf zu v~roffentlich~n , der in seindm Kcn

servatismus sogar die freisinnig~ ~art~i trschreckt . 

Demgegenüber lasst die Rdformkonz8ption der Industrie nichts an Oeutlich

keit zu wünschen übrig . Der ~rasidunL ocs schwEiz . ~chulrates , 8urckharot , 

spricht ganz im ~amer. d~r ur~ssindustri , wenn er fordert : 

- Zusammenarbbit zwischen Universit~t una Grosswirtschaft , um 

Studi2nplane und Forschungsdirektiven euszuarb5iten . 

- Studit:mberatung unu ~tudium qemass de r industr i ellen Be d ur f·

ni s se 

. . . . W l n D F U E R D I E I N D U S T R l E D R E: S I E R T 
·;. 



Wollen wir unsere Universitat so bi1lig verkaufen? Universitat a13 In

dustrie- Bedür f nisansta1t? Die Verantwortung dafür würde uns grosszügi

gerweise abgenommen: '' Die Universitat ist eine Schu1e r d . h . ein Haus, 

in dem die Jungen mit Hi1fe der Ae1teren formiert und transformiert 

werden . Dabei kann den Studierenden nicht die mindeste Entscheidungs

gewa1t zukommer. ," (so Jeanne Herrsch am g1eichen i11ustren Ko1l oquium 

in Genf ) . 

W E R H E U T E N O e H N l e H T R E V O L T I E R T 

W I R D F U E R D I E I N D U S T R I E D R E S S I E R T 

AU S DEN THESEN DER FSZ ZUR NEUEN HOeHSeHULE: 

THESE 15/16: Eine Universitat , die sich a1s autonome Dienerin der Ges~Jl

schaft versteht, kann ihre wissenscha ftliche Aufgabe nur 

erfüllen , wenn 

l . ihre Mitglieder von nichtgerechtfertigten eutoritarer~ 

Zwangen frei sind und wenn 

2 . alle in der Universitat tatigen Personen bezw . Per- ~ 

sonengruppen dort mitbestimmen konnen , wo sie selbst 

(direkt oder indirekt) betroffen sind . 

Die Universitat muss ihrem Wesen nach ein Ort kritischer 

rationaler Diskussion sein . Jsde ander e Form der Universi

tat steht im Widerspruch sowohl zum Wesen der Wissenschaft

lichkeit,wie auch zum Anspruch des die Universitat tragen 

den Staates, demokratisch zu sein . 
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